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Dazu sind alle auf gefundenen. Beweismittel ordnungsge
mäß zu sichern und Gegenstände, di© die Sicherheit 
und Ordnung in der Untersuchungshaftanstalt beeinträch
tigen oder das Strafverfahren gefährden könnten,sleher- 
zUSteilen*

3. Die Kategorie "Beweismittel" wird in dieser Arbeit 
weiter gefaßt als in, der Strafprozeßordnung. Der 
Arbeitsbegriff "Beweismittel" findet deshalb Verwen
dung, weil

- die Angehörigen der Untersuchungshaftanstalt aus 
Gründen der Geheimhaltung und Konspiration in Un
kenntnis des ErmittlungsVorganges zunäohst all© auf- 
gefundenen Gegenstände und Aufzeichnungen als poten
tiell© Beweismittel ins strafprozessualen Sinn© be
trachten müssen,

- aufgefundooe Gegenstände und Aufzeichnungen auch in 
politisch-operativer oder gegebenenfalls disziplina
rischer Hinsicht Beweisinittölcharakter tragen können 
und

- angesichts der hetzerischen Angriffe feindlicher 
Kräfte, insbesondere der Zentren der politisch-ideo
logischen Diversion, bestimmte Gegenstände und Auf
zeichnungen. Inhaftierter in politischer Hinsicht be
weisenden Charakter erhalten.

h. Der Optimismus, wirklich alles aufaufInden, was dem 
Strafverfahren einerseits dienen oder es andererseits 
stören könnte, ergibt sich aus der

marxistisch-leninistischen Weltanschauung der Arbei* 
beiterklaas©, insbesondere aus ihrer Drkenntnisthoo- 
rie,

— Anwendung der materialistisch-dialektischen Methode.


